
 

 

 

 

 

 

 

 

Stralsund, 23.01.2012 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung(MV) 2012 des sport live e.V. 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste, 

zur Mitgliederversammlung lade ich euch gemäß § 16 Abs. 3a unserer Satzung 

herzlich ein. Um die weitere Entwicklung des Standortes SH „Rosa-Luxemburg“ 

und die unseres Sportvereins zu besprechen, bitten wir um eure Teilnahme an 

der MV. Aus diesem Grund findet die MV nicht als Delegiertenkonferenz § 16 Abs. 

6 statt. 

 

Unsere Zusammenkunft wird daher am Samstag, den 25. Februar 2012,  

um 14.00 Uhr, in der Aula des Jona Schule (blauer Anbau), Gartenstraße12, 

18439 Stralsund, stattfinden. 

 

Tagesordnung (TO): 

1. Eröffnung der MV und Begrüßung der Teilnehmer 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie  

  der Beschlussfähigkeit der MV 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes 

5. Entgegennahme des Berichtes der Kassenwartin 

6. Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer 

7. Entlastung des Vorstandes 

8. Feststellung eingegangener Anträge 

a. Satzungsänderung §18 (1), siehe Anlage 

b. Antrag zum §14 (3) unserer Satzung      

9. Beschlussfassung über die eingegangenen Anträge  

10. Informationen und Fragen zum Bau unserer Beachanlage 

a. Finanzierung der Erweiterung der Beachanlage 

b. Bau einer Boulderwand  

11. Pause 
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12. Vorstellung des Haushaltsplanes für 2012 

13. Genehmigung des Haushaltsplanes für 2012  

14. Wahl des 1. Vereinsvorsitzenden 

15. Diskussion zur weiteren Entwicklung unseres Sportvereins 

a. Mithilfe und Mitarbeit weiterer Vereinsmitglieder in 

den verschiedenen Gremien unseres Sportvereins 

b. sport live e.V. 2022 

c. Wie wird aus einer Vision für die Zukunft eine 

realisierbare Zielsetzung? 

d. Arbeitsgruppe 

e. Meilensteine  

f. Vorschlag einer weiteren MV 2012  

 

16. Festlegung des neuen Termins für die nächste MV 

17. Verabschiedung  

 

 

Bei Rückfragen erreicht Ihr den Vorstand per E-Mail unter 

info@sportlive-ev.de oder telefonisch unter 03831 4634007. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Ferse, 1. Vereinsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage zur Mitgliederversammlung 2012 

Wahl des 1. Vereinsvorsitzenden 

Eingereicht: durch den Vorstand 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

durch den Rücktritt des 1. Vereinsvorsitzenden Markus Ferse, ist dieses wichtige 

Vereinsamt neu zu besetzen. Laut § 18 (5) kann der Vorstand  „…kann der 

Vorstand ein anderes Vereinsmitglied bis zur satzungsmäßigen Neuwahl mit der 

kommissarischen Wahrnehmung der Funktion betrauen“. Da der Vorstand 

jedoch keine geeignete Person vorschlagen konnte, bitten wir nun mehr alle 

Vereinsmitglieder darum, Kandidaten für dieses Amt zu benennen. 

 

Antrag auf Satzungsänderung 

Eingereicht: durch den Vorstand 

Alt: 

§ 18 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden. 

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außer gerichtlich. Jedes 

Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt. 

 

Der erweiterte Vorstand besteht aus 

a) dem Vorstand 

b) dem Kassenwart, sowie aus 

c) bis zu 3 Beisitzern. 

Neu: 

§ 18 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden. 

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außer gerichtlich. Jedes 

Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt. 

 

Der erweiterte Vorstand besteht aus 

a) dem Vorstand 

b) dem Kassenwart,  

c) aus den Spartenleitern, sowie aus 

d) bis zu 3 Beisitzern. 



 

Antrag auf Arbeitsleistungen 

Eingereicht: durch Arndt Melms 

Hier mit stelle ich den Antrag, dass beginnend mit dem Jahr 2012 jedes 

Vereinsmitglied ab dem 18. Lebensjahr laut § 14 (3) Satzung Arbeitsleistungen 

erbringt. Damit verbinde ich die Bitte und die Notwendigkeit, dass sich mehr 

Vereinsmitglieder an den Aufgaben des Vereins beteiligen und damit eine weitere 

Entlastung der bestehenden Strukturen einhergeht. 

 

Vorschlag:  

ab dem 18. Lebensjahr 10 Arbeitsstunden pro Kalenderjahr 

ersatzweise Ausgleichzahlung von 5,00 €/Stunde 

 


